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Amtsgericht Brandenburg an der Havel
Beschluss

In dem Rechtsstreit

des Herrn

Prozessbevollmächtigte:

- Kläger -

gegen

Herrn
- Beklagter -

Prozessbevollmächtigter:

wegen Zahlung,

-"^,"Ä«===SS.~S="~"
1. Die An^rungsrüge des Beklag, en gegen das Urteil des An,tsgerichts Brandenburg an de,

Havel vom 20. 12.2024 zu dem Aktenzeichen: 31 C 42/21 wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des AnhBrungsrüge-Verfahrens hat der Beklagte zu Tagen.

Gründe:

Die Anhörungsruge ist gemäß § 321a ZPO zulässig, insbesondere form- und fristgerecht



31 C 42/21 -Seite 2 -

erhoben. Sie ist jedoch nicht begründet.

Der Anspruch des Beklagten auf Gewährung des rechtlichen Gehörs ist hier nach Überzeugung
des erkennenden Gerichts nicht verletzt worden. Die Anhörungsrüge erfüllt insofern auch nicht
die Voraussetzungen des § 321 a Abs. 2 Satz 5 ZPO.

Die Anhörungsräge ist kein Behelf zur Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit der Entscheidung
des Gerichts (BVerfG, GRUR-RR 2009, Seite 441; BGH, GRUR 2009, Seite 90; BAG,
NJW 2012, Seite 1164}. Übergängen ist Parteivorbringen somit nicht schon bei Fehlen in den
Gründen (BAG, NJW 2012, Seite 3196).

Entgegen der Auffassung der Klägerseite gebietet die Aufklärungs- und Hinweispflicht des
Gerichts nach § 139 ZPO zudem auch nicht, dass das erkennende Gericht vorab auf jede
Unstimmigkeit und die damit evtl. gegebene nicht plausible Darlegung hinweisen muss.

Das erkennende Gericht ging insoweit auch auf die hier bestehenden Fragen von zentraler
Bedeutung bei seinem Urteil mit ein und hat insofern den teilweise gegenteiligen Standpunkt des
Beklagten auch zur Kenntnis genommen und sich in dem angegriffenen Urteil mit der
Argumentation der Klägerseite auseinandergesetzt (B^erfG, Beschluss vom 07. 10. 1996, Az.:
1 BvR 520/95).

Das Gericht musste hier darüber hinaus auch den Beibringungsgrundsatz der Prozessparteien
im Zivilprozess beachten. Dieser Beibringungsgrundsatz ist nämlich Ausdruck der
Gleichberechtigtenstellung der Parteien. Er entspricht ihrer Würde und ihrer Herrschaft über den
Tatsachenstoff. Wer diese Gesichtpunkte missachtet, verstößt als Richter aber gegen seine
Pflicht zur Unparteilichkeit (BGH, NJW-RR 1990, Seite ^243). Im Zivilprozessverfahren darf
sich ein Rechtsanwalt nämlich nicht darauf verlassen, dass das Gericht jede einzelne Frage zur
Substantiierung seines Vortrags von Amts wegen zu prüfen hat; vielmehr muss er selbst seinen
Antrag substantiiert begründen (OLG Hamm, NJW-RR 1995, Seite 526).

Darüber hinaus hat das Gericht in den mündlichen Verhandlungen jeweils in den Sach- und
Streitstand eingeführt und die Sach- und Rechtslage mit den Prozessparteien persönlich erörtert
sowie durch Vernehmung der benannten Zeugen und Einholung des
Sachverständigengutachtens Beweis erhoben. Hierbei hat die Beklagtenseite selbst sich nur
immer wieder auf ihre Anträge gestützt, so dass die Beklagtenseite insofern mehrfach das
rechtliche Gehör erhielt und im Übrigen zu etwaigen Rechtsfrage auch unstreitig noch vor dem
jeweiligen Ve^andlungstemlin schriBllch Stellung nehmen konnte. Auch wurde das Vortringen
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des Beklagten hier insofern berücksichtigt.

Das Gericht darf des weiteren nfcM dazu übergehen, einer Partei einseitig dabei zu helfen den
Ansp^'überhaupt erst schlüssig zu . achen. Denn dadurcb würde es die "shererfolgrei^
posN'on'des gleichberechtigten Prozessgegne. dieser Partei gefährden^und damr gege^nd»
e;ne'£M^<^ t verstoßen. Insoweit darf das Genaht die ̂a^nich^
^'andere bzw. bessere latsächliche Begründung des Antrags hWenken^ode^bert, aup^..
d;e7nspruchsbegnindenden Tatsachen .herberen- (OLG Mnc^, VersR W1, Se,^

103).

Diese Hö.e der Minderung ist gemäß § 441 Abs. 3 BGB - soweit wie Ner erfo^h-^u^
Sc^ung'des Gerichts zu en. itteln. Dies war hier zu bejahen, da die exak.e E-lflun^des
MindT^sbetrags . i. unverhäl, n,sniäßigen Sohwiengkeiten ̂und -^^"eite^
S'ac^ndige'ngutachten verbunden wäre. Aus de. sy-atisc.en Z-n.,̂ §
^'AbT'S'Sa'tzl'BGB folgt zwar, dass die Sestattung einer Schätzung in § 441 Abs. 3Salz2
BGB nicht von der Anwendung de, in § 441 Abs. 3 Säte 1 BGB vorgeschrieb. nen reißen
(proportionalen) Methode entbindet.

Die Schwung des Genchts hat slcn daher nicht a^ den "."deron°sbetraa, ^MIC^
:^en:Tc ndemauf den VerRehrswert, den <.- swbefan°enepere::nl^^
;:^"^:und"den., e in<o,e des Mangels ^ächlich hl A^der,G::dlalle:
;::a'.t:n"Ve^rs»er. s ist dann ge.äß § 441 A»s. 3 Satz I^GB^ge^K^^ZTwTZd1^Z«'gae;en"se.gen:Ve^en d,e Ver.u.uno^
:;^°'un. ^en^:ng^t, kann\ar. esc.^nsi.^^^^^^^^^
l'eZdZZr Kau7pre, s-"h.r 2:963,79 Euro - de. Verkehrswert der Sacte , n nnangeMe.

Zustand entspricht.

0,es ̂  ,. O.,en auc. von de. Sac^nd,^ ̂ _ ^ ^^ ^
^es^J.m"'dZ°er 7se^ Sutachten ausführt, dass nach -ne" Re*e^^ ^

=;:5:Ef^^5E=S
="r5s;^=:==="==::
(Brutto) berechnet hätten.

."e e^,oe Pe^un, des p^ua,en ".-s^h:l^e::n::ei::::
17^eZ-nen"'l"°dl'e'se. Fall oblieg, es aber de. Gerte... gen.ä. § 441 A.s. 3 S. 2 BGB
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die Minderung durch Schätzung zu ermitteln (LG Mannheim. Urteil vom 29. 12. 2011, Az. : 1
0 122/10).

Den sich somit zu Gunsten des Beklagten hier ergebenden Anspruchs auf Minderung des
Kaufpreises hatte das erkennende Gericht dem entsprechend - wie geschehen - zu schätzen (§
441 Abs. 3 Satz 2 BGB in Verbindung mit § 287 Abs. 2 ZPO).

Soweit der Beklagte hier nunmehr den geminderten Kaufpreis durch Abzug der Reparaturkosten
vom vereinbarten Kaufpreis berechnen will kann das erkennende Gericht dem jedoch nicht
folgen. Je nach Lage des Falls kann nämlich auch ein den Wert der Sache kaum
beeinträchtigender Mangel einen erheblichen Beseitigungsaufwand erfordern, so dass eine
Bezugnahme auf die Reparaturkosten den Käufer übermäßig kompensieren würde (Peters, BB
1983. Seiten 1951 f. ; Maultzsch, in: MünchKomm zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 441 BGB,
Rn. 15; Weidenkaff, in: Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 84. Auflage 2025, § 441
BGB, Rn. 15).

Die Minderung darf somit nicht ohne weiteres nach den Kosten bestimmt werden, die der Käufer
zur Beseitigung des Mangels aufwenden muss. Aus diesem Grunde dürfen bei einem Mangel
nicht einfach die Reparaturkosten als MindenA/ert angesetzt werden (OLG Hamburg, OLGE
22. 232 = /^ec^ 79^ Nr. 1716: Martinek, m: Staudinger, Neubearbeitung 2013, §441
BGB, Rn. 22)

Anhaltspunkte für die Bemessung des Minderwertes können zwar auch die fiktiven
Reparaturaufwendungen sein - wie im Urteil auch mit angeführt -; jedoch sind diese eben nur ein
Anhatepunkt für die Schätzung; zumal, wenn der mit einer Reparatur verbundene Aufwand
unwirtschaftlich im Sinne des Rechtsgedankens des §439 Abs. 3 BGB ist, so dass der § 441
Abs. 3 S. 2 BGB ausdrücklich auch die Ermittlung des Minderungsbetrages durch Schätzung
erlaubt. Im ZMIprozess erfolgt die gerichtliche Schätzung nach § 287 Abs. 2 ZPO. Die Schätzung
kommt somit Insbesondere In Betracht, wenn die genaue Ermittlung des Mlnderungsvolumens
unmöglich ist oder es aber erheblichen, nicht zumutbaren Schwierigkeiten begegnet. Insofern ist
dann der Wert der Kaufsache in mangelfreiem und in mangelhaftem Zustand durch das Gericht
zu schätzen und ergibt sich daraus dann der Minderungsbetrag (Büdenbender, in:
'Dauner-Lie^ngen, BGB-Sc^reW 4. Au». 2021, 5 441 BGB Rn. ,8). Dies hat das
erkennende Gericht jedoch ebenso bei seiner Schätzung berücksichtigt.

Eine Entscheldungserheblichkelt der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör Ist im
Rügevorbringen somit hier nicht hinreichend dargelegt.
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Eine Entscheid. ngserheblichkei. würde zudem nur dann bestehen, wenn nicht ausgeschlossen
"erden "kannte, dass das e^ennende Gericht ansonsten zu einer anderen En.sch.dun^
g'eko,nmen»äre (ßVerfG, Besc^ .0. 25.0,,20«, ̂..._2 _s^"6ylftu-^n: ^
^"S'efte <077; BGH. NJW 2018, Seite 2730; BGH, NJW-W 2020, Se«e 573; BGH,
MDR 2020, Seite 57; BGH, MDR 2020, Seite 434).

Eine Anhörungsrüge ist aber nicht .»glich, wenn sie sich allein darauf stütz., dass^Ner.n
wetores Gutachten einzuholen gewesen sei, obwohl eine gerichtliche Schätzung gemäß den
oben" nahe, dargelegten Gründen hier möglich war. Es fehlen^nämll* Ausfüh.ngen^
B'eklag. enseite dazu;mlt welchen Argumenten der gerich. llchen Schätzung ̂egenge. re.en
^e'n'wäre und weshalb die Entscheidung des Gerichts dann ̂ "chemeise_and^
a'usge,allen'^e(ßGH. Besens .0. 2<. «.2<-07, .z... '*/ZR32w5>-DieMinderungla rf

°nä,n7ch"en.gegen dem Vortrag der Beklagtenseite . gerade n,c"t ohne wei.eresnach den

Kosten bestimmt werden, die der Käufer zur Beseitigung de3 Mangels aufwenden muss.

Griinde für ein. Gehörsverletzung durch das erkennende Gericht sind auch Im Obngen nlcht.on
der Beklagtenseite hier dargelegt.

Das Gebot des rechen Gehörs ve^ich.et die Gerichte zwar dazu, das Vo*r,ngen^
Beteln" zur Kenntnis zu ne^en und bei der Urtelsflndung ̂ in ̂ un°_-^'
G^satzlic.'ist jedoch davon auszuge.en. dass s,e diesen "'^"^^"^
:::::n7s,el;as'Vo.nnoen n,c. a^^be^^n (^, ^ ^
TZ"'^ 7^.,. SVerfG, BVerfGE Band .6, Se^ 133 ff". BV,^^ S^GE^
; ̂  ̂ ^. °B^"^r^'se^ aan^De^p^ ^l.Zn Gzel"ls. ^aber'erst'dann ve,le.t, wenn ^^ ̂ ^k^ d^
::Z:."s:neV'P^zurKenn. n^e^^^^^^^^^
^^^ (B^, BVe^ San« 2. ̂ 26^ S^rfG, ̂ ^ Ba^
r^"12'9^. ;'B^, -B^£ Band 88, Se,̂  ^^. BG^, Be^ ^
;:^OT2, Z "V Z°R"^<"'uTn : '^T 2012, Se.cn 4S7 ,, BOH, ^s. ^
1^. Tzl *V^^O; uu.oa;"lln:^r"^°, ^ ^. _BCH,_ee^^
:;s^ ̂  ̂ <^ ̂  ̂ ^^^iin^:"
'^"SeKen '2M ff. ). Die schlichte Behauptung einer Gehörsvertebung genügt danach nlc^.
Oblegen ini S,nne des § 321 Abs. 2 Satz 5 ZPO ,st na. l,c. .e. r ̂ e^e^ne^
^TrflTdTe Zg3a::de7Tat3ac7en;aus .enen s.o. .e ^nend^te^etz^g
SwnseoZa ee"n°e: "Z^:n~Vo^ zu. Vorliegen der Vo.usse. ungen e, ne,

ü
^
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Gehörsverletzung (SGW, Beschluss vom 17. 08. 2012, Az. : V ZR 242/11, u.a. in: GuT 2012,
Seiten 487 f. ; BGH, Beschluss vom 16. 12. 2010, Az. : V ZR 95/10, u.a. in: GuT 2010,
Seite 459; BGH, Beschluss vom 19. 03. 2009, Az. : V ZR 142/08, u.a. in: NJW 2009,
Seiten 1609 f. ; BGH, BGHZ Band 152, Seiten 182 ff. ).

Daher sind in einer Anhörungsrüge - wie bei einer Verfassungsbeschwerde - die Umstände
vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass das Gericht bei der Entscheidung das Vorbringen
Übergängen haben muss (BVerfG, BVerfGE Band 92, Seiten 205 ff, BGH. Beschluss
vom 17. 08. 2012, Az. : V ZR 242/11, u.a. in: GuT -012, Seiten 487 f. ; BGH, -eschluss
vom 16. 12. 2010, Az. : V ZR 95/10. u.a. in: GuT-010, Seite 459; BGH, Beschluss vom
^9. 03. 2009, Az. ; V ZR 142/08, u.a. in: NJW 2009, Seiten 1609 f. : BGH, BGHZ Band
154, Seiten 288 ff. ).

Da Art. 103 Abs. 1 GG die Gerichte nicht dazu verpflichtet, der von der Partei vertretenen
Rechtsansicht zu folgen (BVerfS, BVerfGE Sand 64, Seifen 1 ft. : BVerfG, e^rfGE Sand
87. Seiten 1 ff. ; BGH, Beschluss vom 17. 08. 2012, Az. : V ZR 242/11, u.a. in: GuT 2012,
Seiten 487 f, BGH, Besohluss vom 16. 12. 2010. Az. : V ZR 95/10, u.a. in: GuT 2010,
Seite 459; BGH, Beschluss vom 19. 03. 2009, Az. : V ZR 142/08, u. a. in: NJW 2009,
Seiten 1609 f. ), und es deren Sachvortrag aus Gründen des formellen und materiellen Rechts
unberockslchtigt lassen darf (BVerf«3, BVerfGE Band 21, Selten 191 ff.,- BVerfG, BVerfGE
Band 70, Se«en 288 ff.; SVerfG, ß^rfSE Band 96, Seifen 205 ff"- BSH, Besc^
»m 17. 08. 2012, AZ. : V ZR 242/11, u.a. in: GuT . 012, Selten 487 f. : BGH, -eschluss
vom 16. 12. 2010, Az. : V ZR 95/10, u.a. in: GuT 2010, Seite 459; BGH, Beschluss vom
^9. 03. 2009, Az. : V ZR U2/08, u.a. in: NJW 2009, Seiten 1609 f. ), muss die Anhörungsrüge
die Erheblichkeit des als übergangenen gerügten Vorbringens auch aufzeigen.

Was dazu im Einzelnen vortragen ist, bestimmt sich danach, auf welche Gründe die
Anhörungsrüge gestützt wird.

insoweit hat eine Anhörungsrüge die Gehorsverietzung durch das Gericht In einem
entecheidungserheblichen Punkt aufzuzeigen. Diese Darlegung der Umstände, aus denen sich
die Gehörsverletzung ergeben soll, ist unverichtbar. Es muss aus de, Anhörungsrüge
wenigstens ansatzweise erkennbar werden, welches Vorbringen nach der Meinung der
Beklagtenselte das erkennende Oerioht nicht zur Kenntnis genommen oder nicht en«ogen habe.
in diesem Zusammenhang rügt die Beklagtensete aber gerade nicht, dass das erkennende
Gericht die Kosten der Reparatur bei seiner Schätzung nicht mit in Emägung gezogen habe.,
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"el.e" .rag. die Be.agtensei. e nur . re ̂ a"sw w''äa^H^W^
.entisch seF. i. den Kosten, die der Beklagte/Käufer zur Besel. igung des Engels aufwende
'ZF'De,. "ist'aber - wie oben näher ausgeführt - gerade nlcnt ̂ ^M^
R^raturaufwendungen nur ein Anhaltspunkt für die Bemessung des Minden.ertes sein können.
Zur näheren Darlegung de, Gehirsverle^ng gehört es be's<lslwaseaua}:^^^
;;l, ;enZUT^'ea^ ""deT'K^elte auf,^"Nic^la^:be;;:;:
:sZn^usetzen. sowe,t sie. na.llc. ^raus ^atepw d:^^^^
:^n":oder, na.eriell,ec^e Rüge in der N^ulassungsbes^erde^nd^^
k^te. '"Daswird in vo. legenden Fall besonders "eu.licl,. »e ̂ te^^^^^^^
^rv or^.ol^^en. aus^., auswel^^n^^^
::'B:^.en'sei.e7e sen die rec"tlic.e Wartung -- Faltedur^;^^ ;e;^r^ze^e^'^'^^^^^^^
::a:^ang'dasvo*nngen des Be. aa.cn nie., n E^ungB^^
:::"das"U^ des erkennenden Gerichts auc. un.. Ber-c^gung de^^^^^
Gaeg°enTJ. ew nur dann erklär Ist, »enn man eine Gehorev:rt:w:;nt^; ^^z ̂ ^^'^'^ i:^^^^i

Az. ; V ZR 95/^0, u.a. in: GuT 2010, Seite 4öy;
BGH, Beschluss vom 16. iz.wiu, ^.. v ^" ."".." -- _^_ ^.,

,, ^^. "^- --- ____ ^_ ^ ^ ^^^ ^^ ^. ^j^y 200^ Se/'ten ^609 ^. ).
BGH, Beschluss vom 19. 03. 2009, Az. : V ZR 142/08, u. a. in: NJVV ̂ .,
Dies alles ist vorliegend aber nicht erfolgt.

insofern Ist die nunmehrige Anh6rungsr0ge dann aber auch unbegründet.

O.n,sa.l,c. liegt n"l,cH "ne VeHe.un8 .es .ec^^^°^^Z
Z';a7e:neir P:.e,

~als n,ch. entscheldungse^lich beurteil.. ^Ans^^;h:,^, ;l^tasc:niede7M a, dannve^-^^^^^^le,WLS
t 

^en"dT"'lTligukerd er'Sa^ung. Fes.s.ellung _und Bewertung .^^
l^n°ZZe na^ac;en7g <:'zu einer anderen SC.^^^^^
;:lTaY^ZeirErver:. ;.7M 103A..^G^^^^^;::9tlllTZe ''^^:n7 ::«c. '^en. *.

z^zrd^^Lz^^^^^^
EnT^zlerD^lT^^Ü^a.,.^nlc. t^^^^^^
^gdueng^-te^is aus deren S,c.t nc^ ̂ eu^ ̂ isst (S. O,
^lTvJ^'°^i^ ~^ZN 8WM' u'a-in; NJM/ 2009' se"e S43}-

Aue. ̂  das ebnende Gen*. Ner n^< au, rec^e Ces,c..spunKte a^eHt, . 1. denen
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auch eine gewissenhafte und kundige Partei nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht zu
rechnen brauchte.

Das Gericht hat den zentralen Vortrag der Beklagtenseite auch ausführlich in den
Verhandlungsterminen behandelt und sich mit dem Tatsachenmaterial umfassend befasst.

Da somit hier eine Verletzung des Anspruchs des Beklagten auf rechtliches Gehör nicht
gegeben ist, ist aus diesen Gründen die Anhörungsrüge der Bektagtenseite auch nach § 321 a
ZPO nunmehr durch das erkennende Gericht auch zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

yi?

Richter am Amtsgericht


